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1. PLANZEICHNUNG

Plan-Nr. Maßstab Datum

274 1:500
Stadt Kempten (Allgäu),

Stadtplanungsamt

2. PLANZEICHENERKLÄRUNG 3. VERFAHRENSVERMERKE

22.06.2023

KemptenAllgäu

2023-10-26

Aufstellungsbeschluss

Der Stadtrat der Stadt Kempten (Allgäu) hat in seiner Sitzung am 29.06.2023 gemäß
§ 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen und den Vorentwurf
der Planung gebilligt. Der Aufstellungsbeschluss wurde im Amtsblatt vom xx.xx.2023
ortsüblich bekannt gemacht.

Frühzeitige Beteiligung

Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit erfolgt gemäß § 3 Abs. 1 und § 4a Abs. 4
BauGB über den Vorentwurf der Bebauungsplanänderung in der Fassung vom 22.06.2023 in
der Zeit vom 17.07.2023 bis 14.08.2023.
Die frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange erfolgt
gemäß § 4 Abs. 1 und § 4a Abs. 4 BauGB über den Vorentwurf der Bebauungsplanänderung
in der Fassung vom 22.06.2023 in der Zeit vom 17.07.2023 bis 14.08.2023.

Öffentliche Auslegung
Die öffentliche Auslegung des Entwurfs der Bebauungsplanänderung erfolgt gemäß § 3 Abs.
2 und § 4a Abs. 4 BauGB in der Fassung vom 23.11.2023 in der Zeit vom 11.12.2023 bis
19.01.2024.
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zu dem Entwurf der
Bebauungsplanänderung erfolgt gemäß § 4 Abs. 2 und § 4a Abs. 4 BauGB in der Fassung
vom 23.11.2023 in der Zeit  vom 11.12.2023 bis 19.01.2024.

Stadt Kempten (Allgäu), 04.12.2023

Thomas Kiechle
Oberbürgermeister

i.A.

Planzeichnung
Planzeichenerklärung
Verfahrensvermerke

Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
"Studentenwohnanlage mit ergänzender Hostelnutzung"

 im Bereich südlich der Hochschule, östlich der Immenstädter Straße und nördlich des
Haslacher Berg

Gebäudehöhe als Höchstmaß14,5 mGH

Zahl der Vollgeschosse, zwingend

Baugrenze

öffentliche Verkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie

Einfahrt/Ausfahrt

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, hier Abfallsammelanlage (As), Tiefgarage (TGa)
und Stellplätze (St)

2.1.5 Sonstige Festsetzungen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

2.1.1 Art der baulichen Nutzung

2.1.2 Maß der baulichen Nutzung

2.1.3 Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

2.1.4 Verkehrsflächen

Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebiets

2.2     Örtliche Bauvorschriften

2.1. Planungsrechtliche Festsetzungen

FD Flachdach

2.3 Hinweise und nachrichtliche Übernahmen
Abbruch

vorhandene Gebäude/ Nebengebäude

1846

4

vorhandene Flurstücksgrenze mit Flurnummer

725.56 Höhenbezugspunkt (ü. NHN DHHN 2016)

Studentenwohnen Sonstiges Sondergebiet "Studentenwohnanlage mit ergänzender Hostelnutzung"Hostel

Mit Gehrecht zu belastende Fläche

Entwurf

23.11.2023

V

Geobasisdaten: © Bayerische Vermessungsverwaltung 06/2023

geplante Gebäude

Trafostation
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1 Planzeichnung 
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2 Planzeichenerklärung 
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2.1 Planungsrechtliche Festsetzungen 
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2.2 Örtliche Bauvorschriften 

siehe Planzeichnung 
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3 Verfahrensvermerke 

siehe Planzeichnung 
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4 Bebauungsplansatzung 

Die Stadt Kempten (Allgäu) erlässt aufgrund des § 2 Abs. 1 Satz 1 und des § 10 
des Baugesetzbuches den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 274 „Studen-
tenwohnanlage mit ergänzender Hostelnutzung“ im Bereich südlich der Hoch-
schule, östlich der Immenstädter Straße und nördlich des Haslacher Bergs 
(Gem. Kempten (Allgäu)) als Satzung. 
 
 

4.1 Rechtsgrundlagen 

Baugesetzbuch 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017  
(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Juli 
2023 (BGBl. 2023 I Nr. 221). 
 
Baunutzungsverordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017  
(BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 
2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176). 
 
Planzeichenverordnung 
Anlage zur Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstel-
lung des Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 – PlanZV 90) vom 18. De-
zember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
14. Juni 2021 (BGBl I S. 1802) geändert worden ist.  
 
Bayerische Bauordnung 
Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. 
August 2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch Gesetz vom 23. 
Juni 2023 (GVBl. S. 250), durch § 4 des Gesetzes vom 7. Juli 2023 (GVBl. S. 
327) und durch Art. 13a Abs. 2 des Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBl. S. 371) 
geändert worden ist. 
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§ 1 Räumlicher Geltungsbereich 
Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus der Planzeichnung und umfasst 
ca. 3.863 m2. 
 
 
§ 2 Bestandteile der Satzung 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 274 „Studentenwohnanlage mit er-
gänzender Hostelnutzung“ besteht aus der Bebauungsplanzeichnung mit Plan-
zeichenerklärung, den Verfahrensvermerken sowie den textlichen Festsetzun-
gen vom 23.11.2023. Dem Bebauungsplan wird die Begründung vom 
23.11.2023 beigefügt, ohne dessen Bestandteil zu sein. 
 
 
§ 3 Inkrafttreten des Bebauungsplans 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 274 „Studentenwohnanlage mit er-
gänzender Hostelnutzung“ tritt gemäß § 10 BauGB mit dem Tag der ortsüblichen 
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses in Kraft. 
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4.2 Planungsrechtliche Festsetzungen 

§ 4 Art der baulichen Nutzung 
 
Das innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans liegende Gebiet wird 
als Sonstiges Sondergebiet „Studentenwohnanlage mit ergänzender Hostelnut-
zung“ gem. § 11 BauNVO festgesetzt.  
Zulässig sind 
1. studentisches Wohnen, 
2. Hostelnutzung als Beherbergungsbetrieb 
3. drei Wohneinheiten 
 
 
§ 5 Maß der baulichen Nutzung 
 
Grundflächenzahl GRZ 
Im Plangebiet ist eine GRZ I für die Hauptgebäude von 0,6 zulässig. 
Zusätzlich ist eine GRZ II für die in § 19 Abs. 4 Nr. 1-3 BauNVO genannten 
Anlagen bis zu 0,95 zulässig. 
 
Geschossflächenzahl GFZ 
Im Plangebiet ist eine GFZ von 2,6 zulässig. 
 
Zahl der Vollgeschosse 
Die in der Planzeichnung eingetragene Zahl der Vollgeschosse ist in dem jewei-
ligen Baufenster zwingend herzustellen. 

 
Überbaubare Grundstücksflächen 
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden in der Bebauungsplanzeichnung 
durch Baugrenzen festgesetzt. Als Bestandteil der baulichen Hauptanlage sind 
Terrassen bis zu einem Umfang von 125 m² und Pergolen in einem Umfang von 
75 m² auch außerhalb der Baugrenzen zulässig. 
Die nicht überbaubaren Flächen sind zwingend als Gartenflächen, bzw. als Fuß-
wege oder Terrassen gemäß Vorhaben- und Erschließungsplan (VEP) anzulegen. 
Gartenflächen sind zu begrünen und gärtnerisch zu pflegen. 
 
 
§ 6 Bauweise 
 
Es gilt die abweichende Bauweise (a) nach § 22 Abs. 4 BauNVO. Gebäude sind 
mit einer Gebäudelänge von mehr als 50 m zulässig. 
 
 
§ 7 Abstandflächen 
 
Die Abstandsflächenvorschriften des Art. 6 Absatz 5 Satz 1 BayBO finden keine 
Anwendung, d.h. für die einzuhaltenden Abstandsflächen der Hauptgebäude 
sind die festgesetzten Baugrenzen sowie der Vorhaben- und Erschließungsplan 
maßgeblich. 
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§ 8 Stellplätze, Garagen, Nebenanlagen 
 
Stellplätze und Tiefgaragen  
Es gilt die jeweils gültige Stellplatzsatzung der Stadt Kempten (Allgäu). 
 
Die Errichtung einer Tiefgarage ist nur innerhalb der im Bebauungsplan gekenn-
zeichneten Umgrenzungen von Flächen für Tiefgaragen zulässig. 
 
Stellplätze für Kraftfahrzeuge sind nur innerhalb der im Bebauungsplan gekenn-
zeichneten Umgrenzungen von Flächen für Stellplätze zulässig. 

 
Grundstückszufahrten und –ausfahrten sind nur im in der Planzeichnung fest-
gelegten Bereich zulässig. 
 
Grundstückszufahrten und -ausfahrten sind versickerungsfähig auszuführen 
(z.B. in Rasen-Gittersteinen, Rasenpflaster, Schotterrasen, Pflaster mit Fuge). 
 
Nebenanlagen 
Müllbehälter sind nur innerhalb der im Bebauungsplan gekennzeichneten Fläche 
für Sammelanlagen für Abfall zulässig. 
 
Die Zulässigkeit von Nebenanlagen wird von Art-, Umfang und Lage auf die 
Darstellung des Vorhaben- und Erschließungsplans begrenzt. 
 
 
§ 9 Verkehrsflächen und Wegerecht 
 
Öffentliche Verkehrsflächen 
Entsprechend den zeichnerischen Festsetzungen werden öffentliche Verkehrs-
flächen festgesetzt. 
 
Gehrecht 
Gemäß Planzeichnung ist ein Gehrecht für die Allgemeinheit festgesetzt. 
 
 
§ 10 Grünordnung 
 
Erschließungsflächen innerhalb des Grundstücks 
Der Anteil an versiegelten oder teilversiegelten Flächen ist auf das funktionell 
notwendige Mindestmaß zu beschränken. 
 
Private Grünflächen 
In den privaten Grünflächen sind die im Vorhaben- und Erschließungsplan dar-
gestellten Bäume zu pflanzen und nachhaltig zu pflegen. Der Standort der 
Bäume kann in Abhängigkeit zu technischen Erfordernissen bis zu 3,0 m im 
Vergleich zum Vorhaben- und Erschließungsplan variieren. 
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Die vorgesehene Nutzung der Freiflächen und deren Bepflanzung sind gemäß 
Freiflächengestaltungsplan (Bestandteil des Vorhaben- und Erschließungspla-
nes) darzustellen. 
 
 
§ 11 Höhenlage baulicher Anlagen 
 
Die Oberkante Erdgeschoss Rohfußboden (OK EG RFB) darf max. 726,25 m ü. 
NHN DHHN 2016 betragen. 
 
Unterer Bezugspunkt für die Gesamthöhe (GH) ist 726,25 m ü. NHN DHHN 
2016. Oberer Bezugspunkt für die GH ist der höchste Punkt der Attika. 
 
 
§ 12 Immissionsschutz 
 
Verkehrslärm 
Die sich aus der DIN 4109-1:2018-01 "Schallschutz im Hochbau, - Teil 1: Min-
destanforderungen" in Verbindung mit DIN 4109-2:2018-01, 4.4.5. ergebenen 
Schalldämm-Maße der Außenbauteile sind sicherzustellen. 
 
Die an der Westfassade Haus 1 orientierten Hostelzimmer sind mit schalldäm-
menden Lüftungsanlagen auszustatten. Die Belüftungseinrichtung muss in dem, 
dem hygienischen Mindestluftwechsel entsprechenden Betriebszustand die ge-
mäß DIN 4109 an das Schalldämm-Maß des jeweiligen Außenbauteils zu stel-
lenden Anforderungen erfüllen. Ihr Eigengeräuschpegel darf im bestimmungs-
gemäßen Zustand 25 dB(A) (bezogen auf eine äquivalente Absorptionsfläche 
von A = 10 m²) nicht überschreiten. 
 
Die für die hygienische Luftqualität erforderliche Luftwechselrate von 0,5 ist 
durch die Lüftungseinrichtung sicherzustellen (Fensterfalzlüfter können nicht als 
Lüftungseinrichtungen akzeptiert werden).  
 
Hinweis:  
Die sich aus den festgesetzten maßgeblichen Außenlärmpegeln ergebenden 
Schalldämm-Maße der Außenbauteile sind Mindestanforderungen entsprechend 
der im Zeitraum des Bebauungsplanverfahrens aktuellen Gegebenheiten. Auf-
grund Änderungen von Berechnungsmethoden oder anderen Lärmbelastungen 
können sich andere Anforderungen für die Schalldämm-Maße der Außenbauteile 
ergeben. Dies ist jeweils im Rahmen des Genehmigungsverfahrens bzw. des 
Genehmigungsfreistellungsverfahren durch den Bauwerber zu prüfen.  
 
Tiefgaragenzufahrt  
Die Rampe ist möglichst weitgehend und fugendicht (schalldicht) zu umbauen 
 
Das Tor und der Betätigungsschalter des Tores sind im rückwertig überdachten 
Rampenbereich anzuordnen. 
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Es ist ein geräuscharm schließendes Tor (Gummipuffer am Toranschlag, kugel-
gelagerte Laufrollen, keine reine Stahlkonstruktion, usw.) zu verwenden. 
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4.3 Örtliche Bauvorschriften 

§ 13 Dächer 
 
Dachmaterialien und -neigung 
Es sind ausschließlich Flachdächer (FD) zulässig. 

 
Dacheindeckung 
Dachflächen der Hauptgebäude sind dauerhaft extensiv zu begrünen. Es ist eine 
Substratschichtstärke von mind. 10 cm zu gewährleisten, auf der eine Sedum-
Gras-Krautmischung in vorgefertigten Matten aufgebracht wird. Die gestalteri-
sche Gliederung erfolgt durch eine differenzierte Pflanzenauswahl und durch 
Kiesschüttungen. Der Anteil der Kiesschüttungen darf zusätzlich zu den brand-
schutztechnisch notwendigen Kiesstreifen nicht mehr als 10 % betragen.  

 
Solarthermie-, Photovoltaikanlagen 
Solar- und / oder Photovoltaikanlagen mit möglichst geringer Blendwirkung sind 
auf Dachflächen oder als Fassadenelement zulässig, wenn diese gestalterisch in 
die Dachfläche bzw. in die Fassade integriert sind. Der Abstand der aufgestän-
derten Solarmodule zur Außenwand oder zum äußeren Dachabschluss / Attika 
muss mindestens der Höhe der Module entsprechen. Die Ausführung hat in ge-
schlossener, harmonischer und symmetrischer Anordnung zu erfolgen. 
 
Solarthermie- und Photovoltaikanlagen sind im Detail im Vorhaben- und Er-
schließungsplan darzustellen. 
 
 
§ 14 Werbeanlagen 
 
Zulässig ist eine, dem Vorhaben dienende Werbeanlage. Die Anlage ist parallel 
zur Gebäudefront bis maximal zur Höhe der zweiten Geschossebene (Oberkante 
Fenster) mit einer zulässigen Ansichtsfläche von 10 m² zu errichten.  Blink-, 
Lauf- bzw. Wechselbeleuchtung sind unzulässig. 
 
 
§ 15 Geländegestaltung und Stützmauern 
 
Geländeveränderungen 
Das natürliche Gelände darf nur insoweit verändert werden, als dies zur ord-
nungsgemäßen Errichtung der Gebäude unumgänglich ist. Dabei muss das Ge-
lände an der Grundstücksgrenze ohne Höhenunterschied und ohne Stützmauer 
in das Nachbargelände bzw. in den öffentlichen Straßenraum übergehen. 
 
An- und Abböschungen sind in weichen Ausrundungen dem natürlichen Gelän-
deverlauf anzupassen. 
 
Geländeschnitte sind abschließend im Vorhaben- und Erschließungsplan darzu-
stellen. 
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Stützmauern 
Stützmauern innerhalb der Baugrundstücke sind bis zu einer sichtbaren Höhe 
von 1,00 m zulässig, wenn sie einen Abstand von mindestens 2,00 m bis zu den 
Grundstücksgrenzen aufweisen. Stützmauern entlang der Grundstücksgrenzen 
sind unzulässig. Ausnahmsweise können hier bei ungünstigem Geländeverlauf 
Stützmauern bis zu einer sichtbaren Höhe von maximal 1,00 m zugelassen wer-
den, wenn dadurch das Stadt- und Landschaftsbild nicht beeinträchtigt wird. 
 
Stutzwandbereiche sind abschließend im Außenanlagenplan (Vorhaben- und Er-
schließungsplan) festzulegen. 
 
 
§ 16 Ordnungswidrigkeit (Art. 79 Abs. 1 Nr. 1 BayBO) 
Mit einer Geldstrafe von bis zu 500.000 € kann belegt werden, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig den örtlichen Bauvorschriften dieser Satzung zu wider handelt 
(Art. 79 Abs. 1 Nr. 1 BayBO). 
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4.4 Hinweise, nachrichtliche Übernahmen,  
Kennzeichnungen 

Regelwerke 

Die im Bebauungsplan erwähnten Regelwerke wie DIN, Stellplatzsatzung der 
Stadt Kempten (Allgäu), etc. können im Stadtplanungsamt im städtischen Ver-
waltungsgebäude Kronenstraße 8 während der Öffnungszeiten eingesehen wer-
den. 
 
 

Bodendenkmal 

Bei Bodeneingriffen ist mit dem Auftreten archäologisch relevanter Kulturschich-
ten zu rechnen. Eventuell weitere auftretende Bodendenkmäler unterliegen der 
Meldepflicht und sind unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde oder 
dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Ebenso ist der Fundort entspre-
chend dem Denkmalschutzgesetz unverändert zu belassen. 
 

 

Grundwasserdichte Untergeschosse 

Auf Grund der Bodenbeschaffenheit ist innerhalb des Baugebietes mit einem 
Vernässen des Arbeitsraumes zu rechnen. Die Gebäude sollten daher mit einem 
grundwasserdichten Untergeschoss („Weiße Wanne“) ausgeführt werden. 
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